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Pädagogik Grundschule

15
Durchgängige Sprachbildung

Inhalt:
–	 Die Relevanz des Themas (Mehrsprachigkeit und sprachsensibler Unterricht)
–	 Sprachliche Schwierigkeiten in Sachtexten
–	 Sprachsensible Unterrichtsplanung
–	 Übung zur leichten Sprache
–	 Schulrechtliche Aufgabe – DAZ

Literatur:
·	Wildemann, Anja; Rathmann, Claudia: Unterricht gestalten, Grundschule Deutsch, Nr. 49, Friedrich Verlag 2016, S. 4-7
·	Gogolin, Ingrid; Mehrsprachigkeit und sprachsensibler Unterricht, Grundschule Deutsch, Nr. 49, Friedrich Verlag 2016, S. 8-10
·	Sommer im fächerübergreifenden Unterricht 3/4, Auer Verlag, Augsburg
·	Budde, Monika; Über Sprache reflektieren, Kassel University Press 2012, S. 140
·	Sprachsensibel unterrichten in der Grundschule, Friedrich Verlag, 2016

Ausbildungsstandards: 7, 10, 15
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Aufgabe:

Vergleichen Sie die beiden Sachtexte und sammeln Sie Merkmale,  
die das Textverständis erleichern, bzw. erchweren.
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Checkliste zur Textverständlichkeitsanalyse1 

Merkmale, die das Textverstehen  
erleichtern  

Merkmale, die das Textverstehen  
erschweren

einfach: 

•	bekannte Wörter und Fachtermini

•	einfache syntaktische Strukturen  
(kurze Sätze)

•	Sätze mit angemessener Informations-
dichte

kompliziert:

•	(viele) unbekannte Wörter 

•	neue Fachbegriffe

•	komplexe syntaktische Strukturen  
(lange Sätze, verschachtelte Sätze)

•	Sätze mit hoher Informationsdichte

•	viele Attribute

übersichtlich: 

•	klar erkennbar und sinnvoll gegliedert

•	richtige Abfolge

•	Schlüsselinformationen hervorgehoben

unübersichtlich:

•	keine erkennbare Gliederung

•	kein Zusammenhang erkennbar

•	Wichtiges und Unwichtiges gleich- 
gewichtig nebeneinander

kurz: 

•	knappe Ausführungen 

•	auf das Wesentliche beschränkt

•	deskriptive Elemente in angemessenem 
Umfang

weitschweifig: 

•	sehr ausführlich

•	Kernpunkte und Nebensächlichkeiten 
werden nicht unterschieden

•	redundante Textteile

•	Überfülle an deskriptiven Elementen

anschaulich:

•	ein einheitliches Vorstellungsbild wird 
ermöglicht

•	Beispiele aus dem Erfahrungsbereich  
der Leser werden aufgeführt

•	Darstellung anschaulich und  
um visuelle Informationen ergänzt

•	rhetorische Fragen fordern  
zum Mitdenken auf

•	der Leser wird unmittelbar  
angesprochen

nicht anschaulich:

•	zahlreiche Einzelinformationen werden 
ohne Zusammenhang dargeboten

•	Erfahrungsbereich der Leser wird nicht 
berücksichtigt

•	Darstellung sehr abstrakt

•	Inhalte werden nicht veranschaulicht

1	 nach Leisen Teil 2  (2010), S. 123. In: Budde. Monika: Über Sprache reflektieren. 
Kassel University Press 2012, S. 140.
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Landesverordnung über Grundschulen (GrVO)
Vom 10. Mai 2017

§ 5 
Förderung und Lernentwicklung

(1) Schul- und Unterrichtsgestaltung sollen sich an den Lernvoraussetzungen und Lernprozessen 
der Schülerinnen und Schülern orientieren und sie in ihrer individuellen Entwicklung fördern. Soweit 
erforderlich, werden die Lehrkräfte der Grundschulen dabei durch die Förderzentren beraten und 
insbesondere in der Eingangsphase im Rahmen von präventiven Maßnahmen unterstützt.

(2) Kann eine Schülerin oder ein Schüler dem Unterricht sprachlich nicht folgen, wird sie oder 
er mit dem Ziel gefördert, in einer Lerngruppe mitzuarbeiten, die ihrem oder seinem Alter und 
ihren oder seinen Fähigkeiten entspricht.

Landesverordnung über die Erteilung von Zeugnissen, Noten und anderen ergänzenden Anga-
ben in Zeugnissen (Zeugnisverordnung - ZVO) 
Vom 29. April 2008

§ 7 
Zusätzliche Vermerke

(1)	 Im Zeugnis sind zusätzlich zu den Fachnoten oder zu den Berichten insbesondere zu 
vermerken:

  ………..
6. Erläuterungen zu Leistungen, die wegen zu geringer Deutschkenntnisse nicht be-
wertet werden können.

7.  Die Dauer der Teilnahme an einem Sprachkurs oder an Fördermaßnahmen der 
Schule und der Leistungsstand in der Zweitsprache Deutsch bei Schülerinnen und 
Schülern nicht deutscher Herkunftssprache, solange sie an einem Sprachkurs oder 
einer Fördermaßnahme teilnehmen.

……..

Mehrstufenmodell der DaZ-Sprachbildung 
Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache erhalten eine umfangreiche Sprachbildung.

…..

Sie sollen in Schulen aller Schularten im Rahmen einer durchgängigen Sprachbildung so gefördert 
werden, dass sie erfolgreich am Unterricht teilnehmen können und lernen, die deutsche Sprache 
in Wort und Schrift zu beherrschen. Zusätzlich zum Unterricht erfolgt eine Förderung in ergänzenden 
Sprachförder- und Integrationsmaßnahmen, zum Beispiel am Nachmittag und in den Ferien. So sol-
len den Schülerinnen und Schülern Bildungserfolge und der jeweils für sie oder ihn höchstmögliche 
Bildungsabschluss eröffnet werden - das ist die Grundlagen für eine gleichberechtigte schulische, 
berufliche und gesellschaftliche Teilhabe.

Beschulung in einem DaZ-Zentrum
Kinder und Jugendliche mit keinen oder äußerst geringen deutschen Sprachkenntnissen erhalten 
zunächst eine intensive Sprachbildung in den DaZ-Zentren („Deutsch als Zweitsprache“). In jedem 
Kreis und in jeder kreisfreien Stadt gibt es DaZ-Zentren - inzwischen ist ein landesweites Netz von 263 
DaZ-Zentren entstanden. Ein DaZ-Zentrum mit Basisklassen ist Bestandteil einer allgemein bildenden 
Schule und zuständig für die Sprachbildung in einem definierten Einzugsbereich.

Im Rahmen der Beschulung in der Basisstufe im DaZ-Zentrum erhalten die Schülerinnen und Schüler 
DaZ-Unterricht im Umfang von 20 bis 25 Wochenstunden, mindestens jedoch 15 Wochenstunden, 
der von Lehrkräften mit einer Zusatzqualifikation für DaZ erteilt wird. Erhalten die Schülerinnen und 
Schüler weniger als 20 bis 25 Wochenstunden DaZ-Unterricht, so werden sie in der verbleibenden 
Schulzeit in den Regelunterricht integriert. Diese Teilintegration soll abhängig von der jeweiligen 
Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler sukzessive in immer mehr Unterrichtsstunden und 
Fächern erfolgen. In der Primarstufe gilt die Verlässlichkeit.
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Der Wechsel von der Basis- in die Aufbaustufe richtet sich nach der jeweiligen Sprachentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler und erfolgt in der Regel nach einem Jahr. In begründeten Ausnahme-
fällen kann der Verbleib in der Basisstufe bis zu zwei Jahren betragen. Für Schülerinnen und Schüler, 
die erst in der Basisstufe alphabetisiert werden, besteht die Möglichkeit, den Verbleib in der Basisstu-
fe auf insgesamt bis zu drei Jahre zu verlängern.

Beschulung an einer Regelschule 
Die Schülerinnen und Schüler verlassen die DaZ-Basisklasse und wechseln in die Regelschulen al-
ler Schularten. Dort nehmen die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich in einer ihrer Altersstufe 
entsprechenden Klasse in vollem Umfang am Unterricht der Schulen teil. Zusätzlich erhalten diese 
Kinder und Jugendlichen ergänzenden DaZ-Unterricht im Umfang von mindestens zwei und bis zu 
sechs Wochenstunden. Dieser Unterricht erfolgt entweder durch Lehrkräfte des für sie zuständigen 
DaZ-Zentrums oder durch DaZ-Lehrkräfte der Schule, zu der das Schulverhältnis besteht. 

Vollständige Integration
Im Rahmen der durchgängigen Sprachbildung werden die Schülerinnen und Schüler durch sprach-
sensiblen Unterricht in allen Fächern und in allen Schularten darin unterstützt, Deutsch als Bildungs-
sprache möglichst gut zu beherrschen. Die Sprachbildung soll entsprechend dem individuellen 
Bedarf kontinuierlich fortgesetzt werden. Die integrative Sprachbildung als Teil durchgängiger 
Sprachbildung ist mehr als bisher Aufgabe jedes Unterrichts und erfolgt durch alle Lehrkräfte aller 
Schulen, und zwar im Unterricht selbst, unterrichtsbegleitend sowie fächerbezogen.

Organisationsstruktur der DaZ-Zentren
Die Schulrätinnen und Schulräte in den Kreisen und kreisfreien Städten entscheiden über die Ein-
richtung von DaZ-Zentren an allen Schularten und die Umsetzung des zusätzlichen DaZ-Unterrichts 
im Rahmen der Aufbaustufen. Sie werden in ihrer DaZ-Arbeit von den in den Kreisen und kreisfreien 
Städten tätigen Kreisfachberaterinnen und Kreisfachberatern für DaZ unterstützt. In jeder Schule 
gibt es eine Lehrkraft als Ansprechperson für DaZ.

DaZ-Zentren können an allen allgemein bildenden Schulen geführt werden und sind jeweils Teil einer 
Schule. Sie bestehen aus mindestens einer Lerngruppe und mindestens 16 Schülerinnen und Schü-
lern in der Basisstufe.

Die DaZ-Zentren sind in allen Schularten der allgemein bildenden Schulen so einzurichten, dass ei-
nerseits DaZ-Fachwissen gebündelt und ein verantwortungsvoller Einsatz der DaZ-Lehrkräfte sicher-
gestellt und andererseits eine Teilintegration in dafür geeigneten Fächern umgesetzt werden kann. 
Zudem sollen die Schulwege der Kinder und Jugendlichen möglichst kurz gehalten werden.

Alle sind diesen Zielen verpflichtet:
·	 Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Erstsprache die erforderlichen Kenntnisse für eine er-

folgreiche Teilnahme am Unterricht der deutschen Sprache zu vermitteln;
·	 den Kindern und Jugendlichen Orientierung und Unterstützung für eine ihrer Begabungen ent-

sprechende Schullaufbahn zu geben;
·	 die Eltern und die beteiligten Schulen zu beraten;
·	 die Schulen bei der sprachlichen und sozialen Integration der Schüler zu unterstützen;
·	 die Schülerinnen und Schüler in einem möglichst kurzen Zeitraum auf ein sprachliches Niveau zu 

bringen, dass sie am Regelunterricht teilnehmen können (Teilintegration/Vollintegration);
·	 eine durchgängige Sprachbildung in allen Fächern und Jahrgangsstufen des Regelunterrichts zu 

erreichen.

(https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/sprachbildung/daz.html)

Aufgabe:
Informieren Sie sich über die konkrete Umsetzung der Sprachförderung an Ihrem 

Schulstandort. 

Geben Sie ein Beispiel für die Erläuterung von Leistungen in einem Ihrer Fächer, 

die wegen zu geringer Deutschkenntnisse nicht bewertet werden können.
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